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A. Prüfungsauftrag 

Der Vorstand der 

Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, 
Waldbreitbach, 

im Folgenden auch Stiftung genannt, 

beauftragte uns gemäß Beschluss des Kuratoriums vom 10. Juni 2024 mit der Prüfung des Jahres-
abschlusses zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung. 

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die geprüfte Stiftung. 

Die Stiftung ist nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften, sondern aufgrund § 8 der Satzung zu prü-
fen. 

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Jah-
resabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht. 

Der IDW Prüfungsstandard "Prüfung von Stiftungen (IDW PS 740)" wurde beachtet. 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., 
Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW 
PS 450 n.F.). 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendba-
ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 
gelten die unter dem 6. Februar 2025 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage 
beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 und der Verwendungsvor-
behalt. 
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahres- 
abschluss zum 31. Dezember 2024 der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, Waldbreitbach, mit dem 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, Waldbreitbach 

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, Waldbreitbach, – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil  
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem  
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-
mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-
fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum 
Jahresabschluss zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,  
die Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf  
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses  
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr- 
tümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresab-
schluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht auf- 
gedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche fal-
sche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, 
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der 
Stiftung abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu  
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass die Stiftung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Ratingen, am 4. April 2025 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Ratingen

Bichler Siebenmorgen
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. 

Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben. 

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung 
Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den Jah-
resabschluss auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften 
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Die Prüfung der Einhaltung 
anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus 
diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. 

Ein Lagebericht wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften nicht erstellt. 

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter der Stiftung. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterla-
gen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflicht- 
gemäßen Prüfung zu beurteilen. 
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Art und Umfang der Prüfung 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB 
durchgeführt. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüf-
ten Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert 
werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB). 

Auf der Grundlage unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst 
eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirt-
schaftlichen Umfelds sowie der Lage der Stiftung, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken so-
wie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Sie wird darüber hinaus von der Größe und 
Komplexität der Stiftung und der Wirksamkeit ihrer rechnungslegungsrelevanten internen Kontrol-
len beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Um-
fang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestands-
nachweise und der rechnungslegungsrelevanten Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt. 

Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen 
mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen  

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden 
Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie folgende Prüfungsschwerpunkte des Berichtsjah-
res festgelegt: 
 Bilanzierung von Spenden und Erbschaften 
 Gliederung des Eigenkapitals. 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten die Überprüfung 
rechnungslegungsrelevanter interner Kontrollen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfall-
prüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren  
Arbeitspapieren dokumentiert. 

Das Rechnungswesen der Stiftung ist unverändert nach dem System der kaufmännischen Buch-
führung eingerichtet und wird über das Rechnungswesensystem SAP R/3 abgewickelt. Die Finanz-
buchhaltung wird durch die Marienhaus Stiftung, Waldbreitbach, durchgeführt. Die Ordnungsmä-
ßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir anhand der von der Stiftung einge-
richteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleistungsunternehmens beurteilt. 

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.
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Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt 
"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestäti-
gungsvermerks. 

Wir haben die Prüfung im März 2025 von unserem Büro aus durchgeführt. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern der Stiftung 
und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum 
Jahresabschluss erteilt. 

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
Die Organisation der Buchführung, die rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollen und das 
Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und  
Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen  
der Stiftung angemessen. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entspre-
chen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften 
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die vom Unternehmen getroffenen Maß-
nahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten. 

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ord-
nungsgemäß in Buchführung und Jahresabschluss abgebildet worden. 
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2. Jahresabschluss 

Die Stiftung legt Rechnung in Anlehnung an die IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung von 
Stiftungen (IDW RS FAB 5). 

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung gelten-
den gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung beachtet. 

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften, mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Der Vorjahresabschluss wurde in der Kuratori-
umssitzung vom 10. Juni 2024 festgestellt. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und 
den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Aus-
weis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen beachtet. 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt,  
d.h. im Zusammenwirken von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

Bewertungsgrundlagen 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stiftung in dem vorliegenden Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2024 erfolgte gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. 

Wesentliche Jahresabschlussposten wurden wie folgt bewertet: 

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Ab-
schreibungen auf den (dauerhaft) niedrigeren beizulegenden Wert. Sofern die Gründe für die Wert-
minderung zwischenzeitlich ganz oder teilweise entfallen sind, erfolgt eine Wertaufholung bis 
höchstens zu den Anschaffungskosten. 
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Die Gliederung des Eigenkapitals wurde entsprechend den Anforderungen der im Berichtsjahr ver-
öffentlichten IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung von Stiftungen (IDW RS FAB 5) ange-
passt.  

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert. 

Die Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der  
voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrags gebildet. 

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. 

E. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks,  
erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard  
zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).  
Auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Ratingen, am 4. April 2025 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Ratingen

  

Bichler Siebenmorgen
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert)
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Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, Waldbreitbach 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 

A K T I V S E I T E
31.12.2024  31.12.2023 

€ € € 
A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen 
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
  ohne Bauten 24,00 24,00 

II. Finanzanlagen 
1. Wertpapiere des Anlagevermögens 343.301,24 342.451,33 
2. Sonstige Finanzanlagen 139.800,00 79.800,00 

483.101,24 422.251,33 
483.125,24 422.275,33 

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 1.294,05 

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 311.922,18 607.993,07 

795.047,42 1.031.562,45 



P A S S I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023 

€ € € 
A. Eigenkapital

I. Grundstockkapital 
1. Errichtungskapital 100.000,00 100.000,00 
2. Zustiftungskapital 254.217,79 254.217,79 

354.217,79 354.217,79 
II. Kapitalrücklage 160.028,54 131.378,54 
III. Ergebnisvortrag 337.296,77 510.310,13 
IV. Jahresfehlbetrag 129.512,55 144.363,36 

722.030,55 851.543,10 

B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 1.800,00 1.800,00 

C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.983,92 7.637,04 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.983,92 (7.637,04)
2. Sonstige Verbindlichkeiten 69.232,95 170.582,31 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 69.232,95 (170.582,31)
71.216,87 178.219,35 

795.047,42 1.031.562,45 



Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, Waldbreitbach 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

2 0 2 4 2023 
€ € € 

1. Umsatzerlöse 5.660,00 12.264,85 
2. Sonstige betriebliche Erträge 

a) Erträge aus Spenden 282.416,07 281.906,80 
b) Erträge aus Erbschaften 51.781,61 60.000,00 
c) Sonstige Erträge 1.815,02 5.970,80 

336.012,70 347.877,60 
341.672,70 360.142,45 

3. Materialaufwand 
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 10.189,60 6.042,25 
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 18.793,37 17.789,19 

28.982,97 23.831,44 
Zwischenergebnis 312.689,73 336.311,01 

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 
a) Verwaltungsbedarf 5.338,92 5.860,90 
b) Gewährte Zuschüsse 196.679,71 228.575,44 
c) Zuführung zur Verbindlichkeit von nicht zweck- 

entsprechend verwendeten Spendenmitteln 62.305,32 151.860,49 
d) Spenden und ähnlicher Aufwendungen 193.603,80 97.779,15 
e) Sonstige Aufwendungen 148,31 4.531,88 

458.076,06 488.607,86 
Zwischenergebnis –   145.386,33 –   152.296,85 

5. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 8.759,60 8.060,41 

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.082,15 2,78 
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf  

Wertpapiere des Umlaufvermögens  965,11  126,84 
 15.876,64  7.936,35 

8. Ergebnis nach Steuern –   129.509,69 –   144.360,50 
9. Sonstige Steuern 2,86 2,86 

10. Jahresfehlbetrag 129.512,55 –144.363,36 

Waldbreitbach, am 4. April 2025 

Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung
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Rechtliche Verhältnisse 

Firma: Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung 

Sitz: Waldbreitbach 

Art der Stiftung:  rechtsfähige, öffentliche und kirchliche Stiftung des privaten Rechts  

Satzung:  aktuelle Fassung vom 5. September 2017 

Organe: Vorstand 
Kuratorium  

Stiftungszweck: 
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und kirchliche  
Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck der 
Stiftung ist die Förderung der Gesundheitspflege, der Alten- und Behindertenhilfe sowie die Unter-
stützung Hilfsbedürftiger i.S.v. § 53 AO. 

Die Stiftung verfolgt ihre Zwecke insbesondere durch 
 die Mittelbeschaffung für die palliative Versorgung und Hospizarbeit in den Einrichtungen der 

Marienhaus GmbH sowie anderer steuerbegünstigter Körperschaften 
 die Förderung und Durchführung von Projekten der palliativen Versorgung sowie der Hospiz-

arbeit. Insbesondere sollen auch Maßnahmen zur Unterstützung demenziell erkrankter Men-
schen am Lebensende gefördert werden 

 die Förderung einer der katholischen Werteordnung entsprechenden Sterbebegleitung 
 die Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit, zur Schaffung von Aufmerksamkeit und zur Verbrei-

tung der Hospizkultur und Palliativversorgung sowie der Enttabuisierung der Themen Sterben, 
Tod und Trauer in der Gesellschaft. 
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Vorstand: 
Christoph Drolshagen, Vorsitzender 

Der Stiftungsvorstand besteht aus bis zu fünf Personen, welche von der Vorsitzenden des Kurato-
riums ernannt werden. 

Kuratorium: 
Schwester Edith-Maria Magar bis zum 1. Juli 2024,  
Schwester M. Michaele Rohde seit dem 2. Juli 2024, Generaloberin der Waldbreitbacher Franzis-
kanerinnen, Vorsitzende. 

Das Kuratorium setzt sich aus bis zu zwölf Personen zusammen. Davon gehören bis zu zwei Mit-
glieder dem Vorstand der Marienhaus Stiftung an. 

Stiftungsaufsicht: durch das kirchliche Bistum Trier 

Steuernummer: Finanzamt Neuwied 
32/671/53604 

Wesentliche Vorgänge im Berichtsjahr: 
Wesentliche Vorgänge gab es im Jahr 2024 nicht. 
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Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

1. Ertragslage 

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2024 
mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 130 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag T€ 144) ab. Das Ergebnis liegt 
damit um T€ 14 über dem Ergebnis des Vorjahres. 

Im nachfolgenden Ergebnisvergleich der Geschäftsjahre 2024 und 2023 sind die einzelnen Auf-
wands- und Ertragsposten gegenübergestellt und die Veränderungen aufgezeigt: 

2 0 2 4 2 0 2 3 Veränderung 
T€ % T€ % T€ %

Umsatzerlöse (u.a. Adventskalender/Hospizlichter) 6 1,7 12 3,3 – 6 – 50,0 
Spenden, Erbschaften, Bußgelder 334 97,7 342 95,0 – 8 – 2,3 
Sonstige Erträge 2 0,6 6 1,7 – 4 – 66,7 
Betriebliche Erträge 342 100,0 360 100,0 – 18 – 5,0 
Materialaufwand 30 8,8 24 6,7 6 +  25,0 
Gewährte Zuschüsse 197 57,6 228 63,3 – 31 – 13,6 
Zuführung zur Verbindlichkeit noch nicht

verwendete zweckgebundene Spendenmittel 62 18,1 152 42,2 – 90 – 59,2 
Spendenaufwand 194 56,7 98 27,2 96 +  98,0 
Sonstige Aufwendungen

(einschließlich sonstiger Steuern) 5 1,5 6 1,7 – 1 – 16,7 
Betriebliche Aufwendungen 488 142,7 508 141,1 – 20 – 3,9 
Betriebsergebnis – 146 – 42,7 – 148 – 41,1 2 – 1,4 
Finanzergebnis 16 8 8 
Neutrales Ergebnis 0 – 4 4 
Jahresergebnis – 130 – 144 14 

Für das Geschäftsjahr 2024 ergibt sich wie im vorangegangenen Jahr ein Jahresfehlbetrag. Das 
negative Jahresergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus den gewährten Zuschüssen. Die ge-
währten Zuschüsse wurden vor allem in Höhe von T€ 125 an das Rhein-Wied Hospiz in Neuwied 
und mit T€ 50 an das Franziskus-Hospiz Hochdahl geleistet. 

Die Spendenaufwendungen betreffen die Weiterleitung zweckgebundener Spenden vor allem aus 
Mailing-Aktionen an das Franziskus-Hospiz Hochdahl, das Hospiz Emmaus in St. Wendel, das  
St. Jakobus Hospiz Saarbrücken und das Rhein-Wied Hospiz in Neuwied. 

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch die Verzinsung der 
Festgelder verbessert. 
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2. Vermögens- und Finanzlage 

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapitalposten der Bilanz zum 31. De-
zember 2024 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt. 

Vermögensstruktur
31.12.2024 31.12.2023 Veränderung
T€ % T€ % T€

Langfristige Aktiva
Anlagevermögen 483 60,8 422 40,9 61 

Kurzfristige Aktiva
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0,0 1 0,1 – 1 
Liquide Mittel 312 39,2 608 59,0 – 296 

312 39,2 609 59,1 – 297 
795 100,0 1.031 100,0 – 236 

Kapitalstruktur
31.12.2024 31.12.2023 Veränderung
T€ % T€ % T€

Eigenkapital 722 90,8 852 82,6 – 130 

Kurzfristige Passiva
Rückstellungen 2 0,3 2 0,2 0 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2 0,3 7 0,7 – 5 
Übrige Verbindlichkeiten 69 8,6 170 16,5 – 101 

73 9,2 179 17,4 – 106 
795 100,0 1.031 100,0 – 236 

Das Anlagevermögen betrifft nahezu ausschließlich Finanzanlagen. 

Das Eigenkapital veränderte sich um den Jahresfehlbetrag 2024. Der Kapitalrücklage wurden im 
Berichtsjahr T€ 29 zugeführt. 



Verwendungsvorbehalt 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene  
Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat 
dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwa-
chung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher  
– unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter 
zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unter-
nehmensinternen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, 
herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Or-
gane des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu ver-
wenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten 
übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung 
geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fas-
sung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder 
Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener  
Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer 
auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu 
entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke als nützlich und taug-
lich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 








		2025-04-09T14:40:24+0000
	Gerd Bichler


		2025-04-09T15:19:11+0000
	Jörg Siebenmorgen




